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die Beziehung zum Herrscherhaus wichtig gewesen sein, da Imizas 
Vater der Bruder der Kaiserin Kunigunde und der Schwager Kaiser 
Heinrichs II. war20. Dieser Tante hat Imiza offenbar näher gestanden, 
denn der Tochter aus ihrer Ehe mit Welf II. wurde der Name der 
vornehmen Verwandten, Kunigunde, gegeben, und vermutlich ist die 
Gemahlin Heinrichs II. die Patin der Welfin gewesen21. Imizas Heirats­
gut soll aber nicht nur den Hof in Italien umfaßt haben, sondern dazu 
noch die schon erwähnte königliche villa Moringen, Dieser Übergang 
des Reichsgutes Mering läßt sich auch anderweitig belegen: Noch 1021 
urkundete Heinrich II. hier22. Später erscheint Mering tatsächlich in 
welfischer Hand. Allerdings erfährt man davon nur indirekt durch die 
Urkunde, mit der König Heinrich IV. 1078 Bischof Siegfried von Augs­
burg Teile Merings übergab23. Läßt sich also für Mering der Übergang 
aus Fiskalgut beweisen, wobei zumindest nichts der Annahme wider­
spricht, das sei unter Heinrich II. geschehen, so liegt es sehr nahe zu 
vermuten, auch die mit diesem Ort zusammen genannte und ebenfalls 
an die Welfen gelangte curtis Elisina könnte gleicher Herkunft sein, 
womit ein Kriterium für ihre Identifizierung gewonnen wäre. Ob die 
Kaiserin dabei mitwirkte, läßt sich nicht klären. Sie hat jedenfalls
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